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Beschluss:

„Dem Abschluss eines städtebaulichen Vertrages für das Baugebiet „Jütenring“, HA 137, 
zwischen der Stadt Braunschweig, der Stadtentwässerung Braunschweig GmbH 
(nachfolgend „Stadtentwässerung“ genannt) und der Nibelungen-Wohnbau-GmbH (NiWo) 
mit den unter Vertragsinhalte aufgeführten wesentlichen Inhalten wird zugestimmt.“

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz
Die formale Beschlusskompetenz des Ausschusses für Planung und Hochbau ergibt sich 
aus § 76 Abs. 3 S. 1 NKomVG in Verbindung mit § 6 Nr. 4 lit. d der Hauptsatzung der Stadt. 
Im Sinne dieser Zuständigkeitsnorm handelt es sich bei dieser Vorlage um einen Beschluss 
über den Abschluss eines städtebaulichen Vertrages, für den der Ausschuss für Planung und 
Hochbau beschlusszuständig ist.

Hintergrund
Am 12.02.2013 wurde vom Verwaltungsausschuss der Stadt Braunschweig die 118. 
Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Taubenstraße“, HA 135, mit dem Ziel beschlossen, die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen zur Realisierung eines gemischt genutzten Wohnquartiers mit 
ergänzenden Büro-, Freizeit-, gastronomischen, kulturellen und gewerblichen Nutzungen zu 
schaffen.

Für zwei Teilbereiche des ursprünglichen Geltungsbereiches wurden mittlerweile die 
Bebauungspläne „Taubenstraße“, HA 135, und „Nordanger“, HA 136, aufgestellt. Es ist nun 
beabsichtigt, für den letzten Teilbereich den Bebauungsplan „Jütenring“, HA 137, 
aufzustellen.

Mit einem städtebaulichen Vertrag sollen Art und Umfang der Erschließungsmaßnahmen 
und der städtebaulichen Maßnahmen, die der Realisierung des Baugebietes dienen und 
Voraussetzung oder Folge des Vorhabens sind, sowie die Übernahme der durch diese 
Maßnahmen entstehenden Kosten geregelt werden.

Der Städtebauliche Vertrag ist mit der Erschließungsträgerin, der NiWo, abgestimmt.



Die Flächen innerhalb des Vertragsgebietes wurden zwischen der NiWo und einem weiteren 
Grundstückseigentümer in der Art und Weise getauscht, dass bebaubare Grundstücke 
entstehen und die NiWo den Zugriff auf alle zukünftigen öffentlichen Erschließungsflächen 
innerhalb des Erschließungsgebietes hat.

Die Übernahme der anteiligen Erschließungs- und Folgekosten durch den weiteren 
Grundstückseigentümer wird zwischen diesem und der NiWo privatrechtlich geregelt.

Vertragsinhalte
Der städtebauliche Vertrag wird folgende wesentliche Inhalte haben:

I. Erschließung
1) Die Stadt überträgt die öffentliche Erschließung innerhalb des Erschließungsgebietes 

(siehe Anlage 1) mit Ausnahme der Herstellung der öffentlichen 
Entwässerungsanlagen für die Schmutzwasserbeseitigung auf die NiWo.

2) Die Stadtentwässerung verpflichtet sich zur Herstellung der öffentlichen 
Entwässerungsanlagen für die Schmutzwasserbeseitigung im Vertragsgebiet mit 
Ausnahme der Anschlusskanäle der privaten Grundstücke auf öffentlichen Flächen

3) Die Erschließung im Sinne des Vertrages umfasst:
a) das Freimachen der öffentlichen Erschließungsflächen einschließlich des Abtragens 

des Oberbodens, der Kampfmitteluntersuchung und der Regelungen zum Umgang 
mit Altlasten und Bodenbelastungen,

b) das erstmalige Herstellen 
 des Straßenkörpers und seines Zubehörs incl. aller Einrichtungsgegenstände (z. 

B. Beschilderung, Markierung usw.), und der Anlagen zur 
Regenwasserversickerung der öffentlichen Straßenflächen. Die Stadt prüft, ob die 
Kapazität der Regenentwässerungsanlagen in der nördlichen Langobardenstraße 
um ein Speichervolumen für Bewässerungszwecke erweitert werden soll. Sofern 
ein über die Straßenentwässerung hinaus zu Bewässerungszwecken dienendes 
Stauraumvolumen geschaffen wird, sind die Mehrkosten durch die Stadt zu tragen.

 der öffentlichen Parkplatzflächen,
 der öffentlichen Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung einschl. der 

bereits im Bebauungsplan „Taubenstraße“, HA 135, festgesetzten Fläche des 
Blanchardplatzes, jeweils einschließlich der Entwässerung dieser Flächen (einschl. 
der öffentlichen Regenentwässerungsanlagen in der Planstraße D / 
Langobardenstraße, nördlicher Teil), der Begrünung inkl. Straßenbaumpflanzung, 
Bodendeckerpflanzung oder Wiesenansaat mit dreijähriger Entwicklungspflege im 
Anschluss an die Fertigstellungspflege und 

 einer Wertstoffcontaineranlage einschl. Einfriedung und Begrünung,

c) das Herstellen der öffentlichen Entwässerungsanlagen für Schmutzwasser,

d) das Herstellen der erforderlichen Beleuchtung der genannten Anlagen (einschl. der 
o. g. Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung), deren Notwendigkeit für die 
jeweilige Fläche mit der Stadt einvernehmlich abzustimmen ist,

e) das Herstellen der öffentlichen Grünfläche einschl. Wegebau und Möblierung und 
Fertigstellungspflege und dreijähriger Entwicklungspflege im Anschluss an die 
Fertigstellungspflege.

4) Die Planung der Erschließungsanlagen (mit Ausnahme der öffentlichen 
Entwässerungsanlagen für die Schmutzwasserbeseitigung) erfolgt im Namen und auf 
Rechnung der NiWo durch ein im Einvernehmen mit der Stadt beauftragtes, 
leistungsfähiges Ingenieurbüro.



5) Die Planung, die Erstellung des Leistungsverzeichnisses und die Bauleitung sowie die 
Umsetzung der Baustellenverordnung für die öffentlichen Schmutzwasseranlagen 
erfolgen durch ein leistungsfähiges Ingenieurbüro, das von der NiWo im Einvernehmen 
mit der Stadtentwässerung beauftragt wird.

6) Mit der Planung, Ausschreibung und Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der 
Vegetationsflächen einschl. des Kinderspielplatzes wird die NiWo ein 
Landschaftsarchitekturbüro beauftragen.

7) Die Planung und Herstellung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen und der 
Markierungs- und Beschilderungsarbeiten wird von der NiWo in Abstimmung mit der 
Stadt an ein leistungsfähiges Unternehmen vergeben.

8) Die Vergabe der Baumaßnahmen erfolgt mit Ausnahme der öffentlichen 
Schmutzwasseranlagen durch die NiWo. Die Vergabe für die Bauleistungen der 
öffentlichen Schmutzwasseranlagen erfolgt durch die Stadtentwässerung.

9) Vor Beginn der Hochbaumaßnahmen wird die Stadtentwässerung als Auftraggeberin 
im Einvernehmen mit der NiWo die Entwässerungsanlagen für die 
Schmutzwasserbeseitigung herstellen.

10) Die Übernahme der jeweiligen Anlagen durch die Stadt erfolgt nach deren 
mangelfreier Fertigstellung.

II. Folgekosten, Folgemaßnahmen und Kostenerstattungen
1) Für ca. 380 mögliche neue Wohneinheiten im Baugebiet „Jütenring“, von denen 

voraussichtlich nur ca. 216 allgemeine Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern 
entstehen werden, ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf von ca. 22 Kindergartenplätzen 
und ca. 18 Krippenplätzen. Die Differenz zwischen 380 und 216 Wohneinheiten ergibt 
sich dadurch, dass auf einem Grundstück voraussichtlich eine Altenpflegeeinrichtung 
entstehen soll, die keinen Kitabedarf auslösen wird. Daraus resultiert ein Bedarf von je 
1 Kindergartengruppe mit max. 25 Plätzen und 1 Krippengruppe mit max. 15 Plätzen, 
der nicht durch vorhandene Kindertagesstätten in der Nordstadt gedeckt werden kann.

Die NiWo verpflichtet sich, in enger Kooperation mit der Stadt ein Gebäude oder einen 
Gebäudeteil für eine Kindertagesstätte mit den erforderlichen Räumlichkeiten für eine 2 
Gruppen-Kindertagesstätte zu errichten. Der Standort dieser Kindertagesstätte ist 
einvernehmlich mit der gesamtstädtischen Bedarfsplanung für Kindertagesstätten der 
Stadt abzustimmen und soll sich in einem Radius von ca. 1.000 m um den 
Geltungsbereich A befinden. Die KiTa wird der Stadt 20 Jahre mietfrei zur Verfügung 
gestellt. Die ab dem 21. Jahr mit dem Träger zu vereinbarende Nettokaltmiete für die 
Einrichtung ist zu gegebener Zeit einvernehmlich zwischen der Stadt und der NiWo 
unter Berücksichtigung der Kostendeckung für die NiWo und der Wirtschaftlichkeit für 
die Stadt festzulegen.

Das für die Errichtung der Kindertagesstätte erforderliche Grundstück ist von der NiWo 
ohne finanzielle Beteiligung der Stadt zur Verfügung zu stellen (z. B. Eigentum, 
Erbpacht, Miete). 

2) Die NiWo verpflichtet sich zur Herstellung der dem örtlichen Bedarf des Baugebietes 
„Jütenring“, HA 137, dienenden Kinderspielflächen. Dazu gehören

a) die Herstellung von 733,5 m² Spielflächen für Kinder einschl. Begrünung, 
Möblierung und Spielgeräteausstattung,

b) das Herstellen der erforderlichen Beleuchtung der genannten Anlagen, deren 
Notwendigkeit für die jeweilige Fläche mit der Stadt einvernehmlich abzustimmen 
ist,

c) Die Stadt beabsichtigt, aus ihrem Eigentum eine 733,5 m² große Teilfläche für den 
Bau einer Kinderspielfläche zur Verfügung zu stellen. Sofern vor Inanspruchnahme 



weitere Bodenuntersuchungen erforderlich sein sollten, verpflichtet sich die NiWo, 
diese im eigenen Namen und auf eigene Rechnung in Auftrag zu geben.



d) Sofern die genannte Fläche nach Vorliegen ergänzender Bodenuntersuchungen 
nicht für die Herstellung eines Kinderspielplatzes in Frage kommen sollte, 
verpflichtet sich die NiWo, im Einvernehmen mit der Stadt geeignete 
Kinderspielflächen zur Verfügung zu stellen.

III. Ausgleichsmaßnahmen
Die Stadt stellt zur Realisierung der externen Ausgleichsmaßnahmen eine in ihrem 
Eigentum stehende, ca. 9.000 m² große Fläche zur Verfügung. Die Herstellung erfolgt 
durch die NiWo.

IV.Grundstücksangelegenheiten
1) Die zukünftigen öffentlichen Erschließungs- und Grünflächen wird die NiWo nach 

mangelfreier Fertigstellung unentgeltlich und kosten- und lastenfrei an die Stadt 
übertragen, soweit sie sich nicht bereits im Eigentum der Stadt befinden.

2) Die NiWo erstattet der Stadt die Grunderwerbskosten bzw. den Verkehrswert der 
Flächen, die die Stadt aus ihrem Eigentum zur Verfügung stellt.

3) Außerdem sind durch die NiWo noch mit einem separaten Grundstückskaufvertrag 
zukünftige Wohnbaulandflächen von der Stadt zu erwerben (siehe Anlage 5).

V. Mobilitätskonzept
Im Auftrag der NiWo wurde durch das Büro Argus, Stadt- und Verkehrsplanung, im 
Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes „Taubenstraße“, HA 135, ein 
Mobilitätskonzept erstellt, das auch für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Jütenring“, HA 137, Anwendung finden kann. Sofern das Mobilitätskonzept angewendet 
wird, ist für die in dem Baugebiet „Jütenring“, HA 137, jeweils umgesetzte Wohnbebauung 
ein von dem im Bebauungsplan festgesetzten privaten Stellplatzschlüssel von 1,0 
Stellplätzen je Wohneinheit abweichender Stellplatzschlüssel zulässig.

VI.Sozialer Wohnungsbau und mittleres Preissegment
1) Die NiWo verpflichtet sich, mindestens 30 % der in dem Baugebiet möglichen 

Wohnfläche (Bruttogeschoßfläche abzüglich pauschal 30 % für Konstruktionsflächen, 
Treppenhäuser und dgl.) im Mietwohnungsbau als sozialen Wohnungsbau 
herzustellen.

Dabei soll nicht zwangsläufig von der rechnerisch maximal möglichen Ausnutzung der 
Baufelder entsprechend des Bebauungsplanes ausgegangen werden, um im Rahmen 
des Hochbaus die in Bebauungsplänen üblicherweise vorgesehene Flexibilität zu 
ermöglichen und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicherzustellen.

2) Weiterhin verpflichtet sich die NiWo, 10 % der möglichen Wohnfläche für das mittlere 
Preissegment i. S. d. Braunschweiger Baulandmodells Wohnen – Richtlinie zur 
sozialgerecheten Bodennutzung und bedarfsgerechten Entwicklung von Flächen für 
Wohnen, Gemeinbedarf und Infrastruktur - zu errichten um die Lücke zum 
freifinanzierten Wohnungsbau zu schließen. 

3) Sowohl beim sozialen Wohnungsbau als auch bei den Wohnungen für das mittlere 
Preissegment bleiben Flächen außer Ansatz, auf denen ggf. eine reine 
Altenpflegeeinrichtung errichtet wird.

VII. Nachberechnungsklausel
1) Die Ermittlung der Bedarfe für die technische und soziale Infrastruktur im Baugebiet 

„Jütenring“, HA 137, und die Festlegung der zu übernehmenden Kostenanteile 
basieren auf der Annahme, dass durch die Realisierung des Baugebietes nach 
Maßgabe der Textlichen Festsetzungen insgesamt ca. 216 Wohneinheiten für 
Allgemeines Wohnen entstehen werden.



2) Für den Fall einer beabsichtigten Überschreitung der genannten Anzahl der 
Wohneinheiten und/oder Errichtung von Wohneinheiten auf der für den Bau einer 
Seniorenwohnanlage vorgesehenen Fläche verpflichtet sich die NiWo insbesondere, 
Ergänzungsgutachten zu den im Bebauungsplanverfahren erstellten Schall- und 
Verkehrsgutachten zu beauftragen und 

a) auf eigene Kosten die Maßnahmen durchzuführen, die gemäß 
Ergänzungsgutachten aufgrund der Erhöhung der Wohneinheiten erforderlich 
werden, z. B. zusätzliche Lärmschutzanlagen oder Lichtsignalanlagen.

Die NiWo verpflichtet sich darüber hinaus, in diesem Fall für die über die 
bisherigen Flächen hinausgehenden Flächenbedarfe, insbesondere auch für 
Kinder- und ggf. Jugendspielflächen, auf eigene Kosten weitergehende Flächen 
zur Verfügung zu stellen

Finanzielle Auswirkungen
Durch den Abschluss des städtebaulichen Vertrages werden keine finanziellen 
Verpflichtungen der Stadt begründet. Sämtliche durchzuführenden Maßnahmen mit 
Ausnahme der Herstellung der Schmutzwasseranlagen erfolgen auf Kosten der NiWo. Der 
Bau der Entwässerungsanlagen für Schmutzwasser ist eine sog. Besondere Maßnahme 
gemäß Abwasserentsorgungsvertrag zwischen der Stadtentwässerung (SE|BS) und der 
Stadt. Die Kosten werden von der SE|BS übernommen und über die Abwassergebühren 
refinanziert.

Leuer

Anlage/n:
Anlage 1: Erschließungsgebiet
Anlage 2.1: Entwurf zeichnerische Festsetzungen Geltungsbereich A, komplett
Anlage 2.2: Entwurf zeichnerische Festsetzungen Geltungsbereich A, Ausschnitt
Anlage 2.3: Entwurf zeichnerische Festsetzungen Geltungsbereich B
Anlage 2.4: Planzeichenerklärungen
Anlage 3.1: Entwurf des Nutzungsbeispiels, komplett
Anlage 3.2: Entwurf des Nutzungsbeispiels, Ausschnitt
Anlage 4: Entwurf der textlichen Festsetzungen
Anlage 5: Flächen, die zu erwerben oder deren Verkehrswert zu erstatten ist
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Bebauungsplan „Jütenring“, HA 137  Textliche Festsetzungen, Stand: 22.01.2024 
 Verfahrensstand: § 3(2) BauGB 

 Anlage 4 
 
 
 
 
 
Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
„Jütenring“ HA 137 
Textliche Festsetzungen und Hinweise  
 
 
A Städtebau 
gemäß § 1 a und § 9 BauGB  
 
I Art der baulichen Nutzung  
 
1. Im Allgemeinen Wohngebieten WA 1 sind Nut-

zungen gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO wie folgt 
zulässig: 
• Wohngebäude,  
• die der Versorgung des Gebietes dienenden 

Läden, Schank- und Speisewirtschaften so-
wie nicht störenden Handwerksbetriebe,  

• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, ge-
sundheitliche und sportliche Zwecke,  
 

Ausnahmsweise können gemäß § 4 Abs. 3 
BauNVO zugelassen werden: 
• Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
• sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
• Anlagen für Verwaltungen. 

 
Nicht zulässig sind insbesondere: 
• Gartenbaubetriebe und Tankstellen. 

 
2. In den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 und 

WA 3 sind Nutzungen gemäß § 4 Abs. 2 
BauNVO wie folgt zulässig: 
• Wohngebäude,  
• die der Versorgung des Gebietes dienenden 

Läden, Schank- und Speisewirtschaften so-
wie nicht störenden Handwerksbetriebe.  
 

Ausnahmsweise können gemäß § 4 Abs. 3 
BauNVO zugelassen werden: 
• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, ge-

sundheitliche und sportliche Zwecke,  
• sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
• Anlagen für Verwaltungen. 

 
Nicht zulässig sind insbesondere: 
• Betriebe des Beherbergungsgewerbes,  
• Gartenbaubetriebe und Tankstellen. 

 
3.  Im Gewerbegebiet GE sind Nutzungen gemäß 

§ 8 Abs. 2 BauNVO wie folgt zulässig: 
• Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, La-

gerplätze und öffentliche Betriebe, 
• Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 
• Anlagen für sportliche Zwecke.  
 
Ausnahmsweise können gemäß § 8 Abs. 3 
BauNVO zugelassen werden: 
• je Betrieb eine Wohnung für Aufsichtsperso-

nen, Bereitschaftspersonen, Betriebsinhaber 
oder Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb 

 
 
zugeordnet, ihm gegenüber in Grundfläche 
und Baumasse deutlich untergeordnet und in 
einen gewerblichen Hauptbaukörper inte-
griert ist, 

• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und 
gesundheitliche Zwecke, 

• Schank- und Speisewirtschaften sowie Ki-
oske, sofern sie der Versorgung des Gebie-
tes dienen, 

• Einzelhandel mit Kraftfahrzeugen und Kfz- 
Zubehör, jedoch nur untergeordnet in Verbin-
dung mit einer Kfz-Werkstatt, 

• Verkaufs- und/ oder Ausstellungsflächen, so-
weit sie in unmittelbarem Zusammenhang mit 
der am Standort erfolgenden Herstellung  
oder Weiterverarbeitung von Waren und Gü-
tern stehen. Sie müssen gegenüber der ge-
werblichen Herstellung oder Weiterverarbei-
tung von untergeordneter Größe sein und in 
eine bauliche Anlage der Herstellung oder 
Weiterverarbeitung integriert sein. 

 
Nicht zulässig ist dabei der Verkauf folgender 
Sortimente: 
- Bastel-, saisonale Dekorationsartikel (soweit  
  nicht anderen Sortimenten zuordenbar) 
- Bekleidung aller Art und Zubehör, Regen- 
  schirme 
- Bücher 
- Campingartikel 
- Elektroartikel 
- Elektrogroßgeräte (Wasch-, Geschirrspül-  
  maschinen, Kühl- und Gefrierschränke,  
  -truhen) 
- Elektrokleingeräte einschl. Nähmaschinen 
- Fahrräder, E-Bikes/ Pedelecs und Zubehör 
- Fotogeräte, Videokameras und Zubehör,  
  optische Geräte (ohne Augenoptik) 
- Gardinen, Innenjalousien,-beschattung und  
  Zubehör 
- Glas, Porzellan, Keramik 
- Haushaltswaren, Bestecke 
- Haus-, Heimtextilien, Stoffe 
- Kunstgewerbe/ Bilder und Rahmen 
- Kurzwaren, Handarbeitsartikel, Wolle 
- Lederwaren, Taschen, Koffer, Reisegepäck 
- Musikinstrumente, Musikalien und Zubehör 
- Optik, Akustik, Sanitäts- und Orthopädiewaren 
- Sammlerbriefmarken, Münzen 
- Schuhe und Zubehör 
- Spielwaren 
- Sportartikel einschl. Sport(groß)geräte 
- Uhren, Schmuck, Gold- und Silberwaren 
- Unterhaltungselektronik, Computer,  
  Kommunikationselektronik, Software, Bild-  
  und Tonträger und Zubehör 



- 2 - 
- Zooartikel und lebende Tiere (ohne  
  Tiernahrung) 
 
Nicht zulässig sind insbesondere: 

• Einzelhandelsbetriebe, die über die unter 
A.I.3 genannten Einzelhandelsbetriebe hin-
ausgehen, 

• Tankstellen, 
• Speditionen und Logistikbetriebe, 
• Vergnügungsstätten, Bordelle und bordell-

ähnliche Betriebe sowie Wohnungsprostitu-
tion. 

 
II Maß der baulichen Nutzung 
 
1. In den Allgemeinen Wohngebieten sind Über-

schreitungen der zulässigen Grundflächen ge-
mäß § 19 Abs. 4 BauNVO durch die Grundflä-
chen von 
• Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
• Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, 
• baulichen Anlagen unterhalb der Gelände-

oberfläche, durch die das Baugrundstück le-
diglich unterbaut wird,  

bis maximal 30 % zulässig.  
 
2. In den Allgemeinen Wohngebieten ist die Flä-

che von Tiefgaragen nicht in die Ermittlung der 
maximal zulässigen Grundfläche einzurechnen, 
soweit die nicht von Hochbauten überbauten 
Flächen auf Tiefgaragen mit einer durchwurzel-
baren Substratüberdeckung von mindestens 
0,5 m versehen und mindestens mit Rasen/Bo-
dendeckern begrünt werden.  
 
Soweit zur Erfüllung der Textlichen Festsetzung 
A.V.2.1 auf den Flächen von Tiefgaragen 
Baumpflanzungen erforderlich sind, ist eine 
durchwurzelbare Substratüberdeckung von 
mindestens 1,2 m auf einer Fläche von mindes-
tens 12 m² je Baumstandort herzustellen. 
 
Der stufenlose Übergang zum entstehenden 
Geländeniveau ist durch Bodenmodellierung 
herzustellen. Ausnahmsweise kann von dieser 
Regelung abgewichen werden, sollte dies auf-
grund von erforderlichen Erschließungs- bzw. 
Stellplatzanlagen nicht möglich sein. In diesem 
Fall sind die sichtbaren Sockelwände durch vor-
gepflanzte Schnitthecken oder durch eine ge-
schlossene Wandbegrünung mit Rank- bzw. 
Kletterpflanzen einzugrünen. 

 
3. In den Allgemeinen Wohngebieten wird die er-

forderliche Tiefe der Abstandsfläche abwei-
chend vom Bauordnungsrecht gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 2a BauGB auf mindestens 0,25 H 
festgesetzt. Der Mindestabstand von 3,0 m 
bleibt von dieser Regelung unberührt. 

 
III Höhe baulicher Anlagen  
 
1. Gebäudehöhen  

 
In den Allgemeinen Wohngebieten sind Über-
schreitungen der zeichnerisch festgesetzten 
maximalen Gebäudehöhe für technische Anla-
gen (z. B. Lüftungsanlagen, Abgasschorn-
steine, Antennen, PV- und Solaranlagen) und 
Erschließungsanlagen (Treppenhäuser und -

aufgänge, Aufzüge) bis zu 3,0 m ausnahms-
weise zulässig, soweit sie um das Maß ihrer 
Höhe von der Fassadenkante zurückspringen.  
 
In den Allgemeinen Wohngebieten beträgt die 
Gebäudehöhe von Hauptgebäuden mindestens 
10,0 m.  
 

2. Sockel  
 
Innerhalb der im Allgemeinen Wohngebiet 
WA 1 gelegenen Fläche A-B-C-D-E-A darf die 
Höhe der Oberkante des fertigen Fußbodens 
des Erdgeschosses (OKFF EG) an den, den öf-
fentlichen Verkehrsflächen zugewandten Seiten 
höchstens 0,6 m über dem Bezugspunkt betra-
gen.  
 
Im Übrigen darf in den Allgemeinen Wohnge-
bieten die Höhe der Oberkante des fertigen 
Fußbodens des Erdgeschosses (OKFF EG) 
höchstens 1,2 m über dem Bezugspunkt betra-
gen. 
 

3. Bezugspunkt der Höhenangaben 

Bezugspunkt für die Höhenangaben ist di 
e Höhenlage der nächstgelegenen öffentlichen 
Verkehrsfläche an dem Punkt der Straßenbe-
grenzungslinie, der der Mitte der straßenzuge-
wandten Gebäudeseite am nächsten liegt. 
 
Steigt oder fällt das Gelände vom Bezugspunkt 
zur Mitte der straßenseitigen Gebäudeseite, so 
ist die Normalhöhe um das Maß der natürlichen 
Steigung oder des Gefälles zu verändern. 

 
IV Überbaubare Grundstücksflächen 
 
1. Überschreitung von Baugrenzen und Baulinien 
 

In den Allgemeinen Wohngebieten dürfen die 
Baugrenzen und Baulinien durch Eingangs-
überdachungen, Hauseingangstreppen, Keller-
außentreppen, Kellerlichtschächte, sonstige Au-
ßentreppen und Rampen bis zu einer Tiefe von 
1,5 m auf insgesamt maximal 50 % der jeweili-
gen Fassadenbreite überschritten werden.  
 
Innerhalb der im Allgemeinen Wohngebiet 
WA 1 gelegenen Fläche A-B-C-D-E-A dürfen 
Gemeinschaftsterrassenflächen die überbauba-
ren Grundstücksflächen auch über Satz 1 hin-
aus überschreiten; maximal jedoch bis zu einer 
Gesamtterrassenfläche von 250 m². 
 
Soweit eine um 3,0 m nach innen versetzte 
Baugrenze für die Staffelgeschosse festgesetzt 
ist, darf diese auf maximal 40 % der jeweiligen 
Fassadenbreite um bis zu 3,0 m überschritten 
werden. 

 
2. Vor- und Rücksprünge von Baulinien 
 

In den Allgemeinen Wohngebieten dürfen die 
Baulinien auf maximal 35 % der jeweiligen Fas-
sadenbreite um bis zu 0,5 m über- oder unter-
schritten werden.   
 
Rücksprünge von Loggien oder Hauseingängen 
dürfen auch mehr als 0,5 m betragen.  
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Loggien dürfen die Baulinien maximal um 0,5 m 
überschreiten.  

 
3. Überschreitung von Baugrenzen 

 
In den Allgemeinen Wohngebieten dürfen die 
Gebäude Baugrenzen auf maximal 35 % der je-
weiligen Fassadenbreite um bis zu 0,5 m über-
schreiten.  

 
4. Anzahl der Wohnungen 

 
− Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 ist max. 

1 Wohnung je angefangene 25 m² Grund-
stücksfläche zulässig. 

− Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 ist max. 
1 Wohnung je angefangene 60 m² Grund-
stücksfläche zulässig. 

− In den Allgemeinen Wohngebieten WA 3 ist 
max. 1 Wohnung je angefangene 50 m² 
Grundstücksfläche zulässig. 

 
5. Nebenanlagen 

 
In den Allgemeinen Wohngebieten müssen Ne-
benanlagen im Sinne des § 14 BauNVO zu öf-
fentlichen Flächen einen Abstand von mindes-
tens 3,0 m einhalten. Ausgenommen von dieser 
Abstandsregelung sind Müllboxen, Fahrrad-
ständer, überdachte Fahrradabstellanlagen bis 
zu einer Grundfläche von 30 m², Einfriedungen 
gemäß B. VI, Werbeanlagen gemäß B. Vund 
Briefkastenanlagen. Standorte für Müllboxen 
sind gemäß A. V. 2.4 zu begrünen. Alternativ ist 
eine bauliche Einfassung zulässig, soweit sie 
eine Höhe von 1,6 m nicht überschreitet und 
aus den unter B. IV. 2 aufgeführten Materialien 
besteht. 
 
Sicht- und Windschutzanlagen sind nur inner-
halb der Baugrenzen zulässig. 
 

6. Stellplätze  
  
In den Allgemeinen Wohngebieten sind Stell-
plätze nur wie folgt zulässig:   
• In den Allgemeinen Wohngebieten sind ober-

irdische Stellplätze nur innerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen oder auf den 
dafür festgesetzten Flächen zulässig. Auf 
den Flächen für Stellplätze sind Garagen un-
zulässig. 

• Innerhalb der im Allgemeinen Wohngebiet 
WA 3 festgesetzten Flächen für einen Sha-
ring-Point sind technische Anlagen (z. B. La-
desäulen) und Stellplätze für Sharing-Fahr-
zeuge zulässig.  

• Tiefgaragen sind nur innerhalb der dafür fest-
gesetzten Flächen sowie innerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen zulässig.  

• In den Allgemeinen Wohngebieten sind Stell-
plätze in Gebäuden nur in Tiefgaragen unter-
halb der Erdgeschosszone bis zu einer So-
ckelhöhe gemäß A.III.2 zulässig.  
Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 können 
Stellplätze ausnahmsweise auch in der Erd-
geschossebene zugelassen werden, sofern 
sie auf der der Verkehrsfläche abgewandten 
Seite untergebracht sind. 

• In den Allgemeinen Wohngebieten sind je 
Grundstück maximal zwei Zufahrten in einer 
Breite von jeweils maximal 4,0 m zulässig.  

 
V Grünordnung  
 
1. Begrünung öffentlicher Flächen 
 
1.1 Die festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen 

sind wie folgt zu begrünen: 
• Innerhalb der Planstraße B sind mindestens 

vier,  
• innerhalb der Planstraße C mindestens zehn 

und  
• innerhalb der Planstraße D mindestens 

sechs mittelkronige Laubbäume zu pflanzen.  
 
Innerhalb der Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung sind 
• innerhalb der mit Weg 1 gekennzeichneten 

Fläche mindestens fünf und  
• innerhalb der mit Weg 2 gekennzeichneten 

Fläche mindestens drei mittelkronige, stand-
ortheimische und klimaresiliente Laubbäume 
zu pflanzen.  

 
1.2 Die Straßenbäume sind in die Entwässerungs-

mulden der jeweiligen Verkehrsflächen zu 
pflanzen, die eine Mindestbreite von 3 m und 
Böschungsneigungen von nicht steiler als 1:2 
aufweisen. Die Muldenflächen werden mit einer 
blütenreichen Wiesenansaat eingesät und ex-
tensiv unterhalten. 

 
1.3 Die Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbe-

stimmung „Parkanlage“ dient in Teilen der Ent-
wässerung öffentlicher Flächen durch Versicke-
rung. Innerhalb der Fläche sind mindestens 5 
mindestens mittelkronige, standortheimische 
und klimaresiliente Laubbäume zu pflanzen. 
Die Anlage von Wegen und Möblierungen hat 
so zu erfolgen, dass diese mit der Nutzung als 
Entwässerungsfläche vereinbar sind. Die übrige 
Fläche ist durch Gehölzgruppen und überwie-
gend Wiesenflächen strukturreich zu gestalten. 

 
1.4  Die Anpflanzungen auf den öffentlichen Ver-

kehrsflächen sind spätestens in der nächstfol-
genden Pflanzperiode nach Abnahme der Ver-
kehrsflächen entsprechend den Festsetzungen 
herzustellen und dauerhaft zu erhalten und bei 
Abgang an etwa gleicher Stelle zu ersetzen. 
Die öffentliche Grünfläche ist zeitgleich mit der 
Anlage der Versickerungsflächen herzustellen. 

 
2. Begrünung privater Flächen  
 
2.1 Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete sind 

auf den Grundstücken je angefangene 750 m² 
Grundstücksfläche mindestens ein mittelkroni-
ger, standortheimischer und klimaresilienter 
Laubbaum zu pflanzen. Zusätzlich sind je ange-
fangene 750 m² Grundstücksfläche zwei Groß-
sträucher zu pflanzen.  

 
2.2 Stellplatzanlagen für jeweils mindestens vier 

Pkw sind mit Ausnahme der Zufahrten mit einer 
mindestens 0,8 m hohen Hecke aus Laubgehöl-
zen einzugrünen. 
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2.3 Auf privaten Grundstücksflächen mit mindes-

tens sechs Stellplätzen ist je angefangene 
sechs Stellplätze ein mindestens mittelkroniger 
Laubbaum zu pflanzen und als gliederndes Ele-
ment in die Stellplatzanlage zu integrieren. 

 
2.4 Standorte für Müllboxen sowie Fahrradabstell-

anlagen ab 15 m² Grundfläche sind dreiseitig 
mit einer mindestens 1,6 m hohen Hecke aus 
Laubgehölzen oder mit einem mindestens 
1,6 m hohen und vollständig mit Schling- und / 
oder Kletterpflanzen berankten Stabgitterzaun 
einzufassen. 

 
2.5 In den Allgemeinen Wohngebieten sind die zur 

Begrünung vorgesehenen Grundstücksflächen 
bis zur Ingebrauchnahme der baulichen Anla-
gen, spätestens jedoch in der darauffolgenden 
Pflanzperiode herzustellen.  

 
3.  Dachbegrünung 

 
In den Allgemeinen Wohngebieten sind bei Dä-
chern mit einer Dachneigung von max. 6° min-
destens 70 % der Dachfläche mindestens ex-
tensiv zu begrünen.  

 
Der Substrataufbau soll mindestens 10 cm be-
tragen, die Dachfläche ist mit einer standortge-
rechten Gräser-/ Kräutermischung anzusäen   
oder mit standortgerechten Stauden und Se-
dumsprossen zu bepflanzen.  

 
Ausnahmsweise können Lichtkuppeln, Glasdä-
cher und Terrassen zugelassen werden, wenn 
sie dem Nutzungszweck des Gebäudes dienen 
und untergeordnet sind. 

 
4. Öffentliche und private Grünflächen 
 
4.1 Bäume sind innerhalb einer offenen Pflanzflä-

che von mindestens 12 m² netto und mindes-
tens 2,0 m Breite netto mit einer Baumgruben-
tiefe von mind. 1,8 m sowie einem Substratvolu-
men von mind. 12 m³ zu pflanzen. Die Baum-
gruben sind von Leitungen freizuhalten. Die 
Flächen sind dauerhaft mit bodendeckenden 
Gehölzen zu begrünen und gegen Überfahren 
zu sichern. Die Kronenform der Bäume ist ent-
sprechend ihres natürlichen Habitus dauerhaft 
zu erhalten. Pflegeschnitte zum Erhalt der Ver-
kehrssicherheit sind zulässig. 

 
4.2 Für die festgesetzten Anpflanzungen auf öffent-

lichen und privaten Flächen sind folgende Min-
destpflanzqualitäten vorzusehen: 
• Laubbäume: Hochstämme, Stammumfang 

16-18 cm, gemessen in 1,0 m Höhe, 
• Großsträucher: Wurzelware, mind. 3 x ver-

pflanzt, 100-125 cm,  
• sonstige Strauchpflanzungen: Wurzelware, 

mind. 2 x verpflanzt, 60-100 cm. 
• Heister: 150-200 cm, mindestens 3 x ver-

pflanzt 
• Straßenbäume: Hochstämme, Stammumfang 

18–20 cm, gemessen in 1,0 m Höhe. 
• Obstbäume: Hochstamm, Stammumfang 14-

16 cm, gemessen in 1,0 m Höhe.  
 

4.3 Die Anpflanzungen und sonstigen Begrünungen 
auf öffentlichen Flächen sind mit einer dreijähri-
gen Entwicklungspflege im Anschluss an die 
Fertigstellungspflege herzustellen. 

 
4.4 Die festgesetzten Anpflanzungen sind fachge-

recht auszuführen, dauerhaft zu erhalten und 
bei Abgang spätestens in der folgenden Pflanz-
periode gleichwertig zu ersetzen. 

 
VI Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
 
1. Auf einem ca. 9.000 m² großen Teilstück des 

Flurstücks 96/1, Flur 3, Gemarkung Dibbesdorf 
(Geltungsbereich B) sind folgende Maßnahmen 
umzusetzen:  
• Auf einer Fläche von ca. 3.500 m² ist ein na-

turnahes Feldgehölz durch Pflanzung von 
standortgerechten heimischen Laubgehölzen 
regionaler Herkunft herzustellen. Es sind da-
bei 20 % Heister zu verwenden. Es sind vor-
rangig Gehölze zu verwenden, die als Vogel-
nährgehölze dienen können. 

• Auf einer Fläche von ca. 3.000 m² ist meso-
philes Grünland mit jährlich zweimaliger 
Mahd mit Abfuhr des Mähgutes herzustellen. 
Auf dieser Fläche sind zehn Wildobstgehölze 
als Hochstamm zu pflanzen.  

• Auf einer Fläche von 2.300 m² ist eine 
halbruderale Staudenflur durch zunächst 
Sich-selbst-überlassen der Fläche und an-
schließend einer jährlichen Mahd mit Abfuhr 
des Mähgutes zu entwickeln. Innerhalb der 
offenen Flächen sind auf 200 m² Tümpel zu 
schaffen, die zeitweilig austrocknen. 
 

2. Innerhalb des Plangebiets sind an Gebäuden 
mit mehr als zwei Wohneinheiten für gebäude-
brütende Vogelarten (Hausrotschwanz, 
Haussperling, Star, Mehlschwalbe, Mauerseg-
ler) und Fledermausarten (Zwerg-, Mücken-, 
Bart-, Fransen-, Breitflügelfledermaus) Nist- 
und Ruhestätten durch geeignete Bauweisen in 
die Konstruktion zu integrieren oder als künstli-
che Nisthilfen anzubringen. Je Gebäude sind 
mindestens fünf Nist- und Ruhestätten vorzuse-
hen und dauerhaft zu erhalten, die für mindes-
tens eine der in Satz 1 genannten Arten aus je-
der Tiergruppe (Vögel und Fledermäuse) geeig-
net sind. 

 
3. Die Anpflanzungen und sonstigen Begrünungen 

gemäß Nr. 1 sind in der auf das Eintreten der 
Rechtskraft des Bebauungsplanes folgenden 
Pflanzperiode umzusetzen und mit einer fünf-
jährigen Entwicklungspflege im Anschluss an 
die Fertigstellungspflege herzustellen.  

 
4. Zuordnung 

 
Die festgesetzten Flächen und Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft sowie die 
festgesetzte öffentliche Grünfläche (mit Aus-
nahme der technischen Anlagen) dienen im 
Sinne des § 1a BauGB dem Ausgleich von Ein-
griffen in Boden, Natur und Landschaft, die auf-
grund dieses Bebauungsplanes ermöglicht wer-
den. Sie werden dem Geltungsbereich A im 
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Sinne von § 9 Abs. 1 a und § 135 a BauGB wie 
folgt zugeordnet: 

 
Allgemeine Wohngebiete 35,78 % 
Gewerbegebiet  15,48 % 
Planstraße A (Wodanstraße) 37,08 % 
Planstraßen B  und C (Jütenring) 7,66 % 
Planstraße D (Langobardenstraße)  3,58 % 
Fläche für Anlagen der Ver- und 
Entsorgung  0,42% 

 
VII Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes 

 
1.  Emissionsbeschränkungen 

 
Das Gewerbegebiet GE ist im Zusammenhang 
mit den Gewerbeflächen des Bebauungsplans 
„Taubenstraße“ (HA 135) gemäß 
§ 1 Abs. 4 BauNVO nach den zulässigen 
Lärmemissionen gegliedert. Unter der Voraus-
setzung gleichmäßiger Schallabstrahlung und 
freier Schallausbreitung dürfen folgende immis-
sionswirksame flächenbezogene Schallleis-
tungspegel (IFSP, LWA‘‘) nicht überschritten wer-
den: 
 

Gebiet 
LWA‘‘ in dB(A) 

6 - 22 Uhr 22 - 6 Uhr 
GE 60 45 

 
Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechni-
schen Anforderungen des Bebauungsplans, 
wenn der Beurteilungspegel Lr den Immissions-
richtwert nach Nr. 6.1 der TA Lärm um mindes-
tens 15 dB(A) unterschreitet. 

 
2.  Lärmpegelbereiche 

 
In den Baugebieten sind bei der Errichtung und 
Änderung von Gebäuden an den Fassaden von 
schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen (i. S. von 
DIN 4109) passive Schallschutzmaßnahmen 
nach den Bestimmungen für die im Bebauungs-
plan festgesetzten Lärmpegelbereiche gemäß 
DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ durchzu-
führen. 
 

3.  Lärmschutzmaßnahmen gegenüber  
Verkehrslärm (Straße und Schiene) 

 
3.1  Schutzbedürfte Räume  

 
Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 und in den 
Allgemeinen Wohngebieten WA 2 entlang der 
Planstraße C sind zum Schlafen vorgesehene 
schutzbedürftige Räume (Kinder-, Gäste- und 
Schlafzimmer), deren Fenster der Plan-
straße C, dem Weg 3 und dem südlich des 
Plangebiets gelegenen Blanchardplatz unmittel-
bar und/oder mittelbar bis zu einem Winkel von 
90° zugewandt sind, mit einer fensterunabhän-
gigen Belüftung auszustatten.  
 
Alternativ können besondere Fensterkonstrukti-
onen, die auch im teilgeöffneten Zustand einen 

Innenraumpegel von maximal 30 dB(A) gewähr-
leisten, Anwendung finden, wenn nicht durch 
andere bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung 
(z. B. durch Laubengänge, vorgesetzte Fenster-
läden oder Gebäudevorsprünge) ausreichender 
Schallschutz gewährleistet wird.  

 
3.2  Außenwohnbereiche  
 

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 und in den 
Allgemeinen Wohngebieten WA 2 entlang der 
Planstraße C sind an den Fassaden von Ge-
bäuden bzw. Gebäudeseiten mit Überschreitun-
gen des für die Tagzeit maßgeblichen Orientie-
rungswertes der DIN 18005 (55 dB(A)) Außen-
wohnbereiche, wie z. B. Terrassen, Loggien 
und Balkone nicht zulässig, sofern nicht ein 
weiterer, der Wohneinheit zugehöriger Außen-
wohnbereich an einer Fassade ohne Orientie-
rungswert-Überschreitung angeordnet ist.  
 
Alternativ sind Außenwohnbereiche an den von 
Überschreitungen betroffenen Fassaden zuläs-
sig, wenn sie durch bauliche Schallschutzmaß-
nahmen, z. B. durch Verglasungen oder 
(teil)geschlossene Brüstungen , abgeschirmt 
werden. Die Abschirmung muss die Einhaltung 
des maßgeblichen Orientierungswerts 
(55 dB(A)) in der Mitte des Außenwohnbereichs 
in 2 m Höhe sicherstellen. 
 

4.  Außenspielfläche von Kindertagesstätten 
 
Innerhalb der Außenspielfläche von Kinderta-
gesstätten sind auf mindestens 50% der erfor-
derlichen Außenspielfläche Geräuschimmissio-
nen von ≤ 55 dB(A) sicherzustellen. Auf den 
verbleibenden Außenspielflächen (Tobe-Zonen) 
dürfen 60 dB(A) nicht überschritten werden; für 
diesen verbleibenden Flächenanteil können 
ausnahmsweise Geräuschimmissionen bis ma-
ximal 62 dB(A) zugelassen werden. 
 

5. Ausnahmeklausel 
 
 Von den Festsetzungen unter 2., 3.1 und 3.2 

kann ganz oder teilweise abgewichen werden, 
wenn im jeweiligen Einzelfall schalltechnisch 
nachgewiesen wird, dass der erforderliche 
Schallschutz auf andere Art und Weise gewähr-
leistet ist (vgl. Hinweise). 

 
VIII  Erneuerbare Energien 
 
1. In den Allgemeinen Wohngebieten sind bei 

der Errichtung von Gebäuden folgende bauli-
chen und sonstigen technische Maßnahmen 
für die Erzeugung von Strom oder Wärme aus 
erneuerbaren Energien zu treffen: 
 
Bei der Errichtung von Gebäuden, die min-
destens eine Dachfläche von 50 m² aufwei-
sen, sind mindestens 50 % der Dachfläche 
mit Photovoltaikanlagen auszustatten.  

 
2. Die Pflicht nach VIII 1. entfällt,  

- wenn ihre Erfüllung im Einzelfall  
o anderen öffentlich – rechtlichen Pflich-

ten widerspricht,  
o technisch unmöglich ist,  
o wirtschaftlich nicht vertretbar ist, 



- 6 - 
- oder soweit auf der Dachfläche solarther-

mische Anlagen errichtet sind. 
 

3. Auf Dachflächen, die gemäß A V 3. zu begrü-
nen sind, sind Anlagen zur Solarenergienut-
zung (Photovoltaik, Solarthermie) so auszu-
führen, dass sie mit der Dachbegrünung ver-
einbar sind (z. B. aufgeständerte Bauweise).  

 
IX Sonstige Festsetzungen 
 
1.  Bedingte Festsetzung 

 
Die innerhalb der Nebenzeichnung 1 festge-
setzte Verkehrsfläche besonderer Zweckbe-
stimmung wird zulässig, sobald die Gesell-
schaft für Landeseisenbahnaufsicht mbH (LEA) 
auf Antrag des Eigentümers die Zustimmung 
zur Veräußerung der als Bahnanlage festge-
setzten Fläche gemäß § 4 Niedersächsisches 
Gesetz über Eisenbahnen und Seilbahnen 
(NESG) erteilt hat.  
 

 
B Örtliche Bauvorschrift 
 
gemäß 
- § 84 Abs. 1 Nr. 2 NBauO (zu Ziff. VI) 
- § 84 Abs. 1 Nr. 3 NBauO (zu Ziff. VI) 
- § 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO (zu Ziff. II) 
- § 84 Abs. 3 Nr. 2 NBauO (zu Ziff. IV) 
- § 84 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 5 NBauO (zu Ziff.B V) 
- § 84 Abs. 3 Nr. 8 NBauO (zu Ziff. VI und VII) 
- § 80 NBauO (zu Ziff. VII) 
 
I Geltungsbereich 

 
Die Örtliche Bauvorschrift gilt für den gesamten 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Jüten-
ring“, HA 137.  

 
II Dächer 

 
1. Dachformen 

 
In den Allgemeinen Wohngebieten sind für bau-
liche Anlagen nur Flachdächer mit einer Dach-
neigung von maximal 6° zulässig. 
 

2. Dachmaterialien 
 
Dacheindeckungen aus Metall sind unzulässig.  

 
III Geschosshöhen 

 
Innerhalb der im allgemeinen Wohngebiet WA 1 
gelegenen Fläche A-B-C-D-E-A müssen die 
Geschosshöhen der Hauptgebäude in der Erd-
geschossebene eine lichte Raumhöhe von min-
destens 3,0 m aufweisen.  
 

IV Fassaden 
 

1. Fassadengliederung 
 

1.1 In den Allgemeinen Wohngebieten sind die den 
öffentlichen Flächen zugewandten Fassaden 
mindestens alle 30 laufende Meter durch Mate-
rial- und/ oder Farbwechsel und Traufsprünge 
von mindestens 0,5 m oder durch Vor- und 

Rücksprünge der Fassade von 0,3 bis 0,5 m zu 
gliedern.  
 

1.2 In den Allgemeinen Wohngebieten sind Fenster 
entlang öffentlicher Flächen in stehenden For-
maten auszuführen. Ausnahmen von dieser 
Vorschrift können zugelassen werden, wenn die 
vorgesehene vertikale Gliederung der Baukör-
per auf andere Art und Weise erfolgt.  

 
2. Materialien/ Farbigkeit 

 
2.1 In den Allgemeinen Wohngebieten sind die den 

öffentlichen Flächen zugewandten Fassaden 
als Putzfassaden auszuführen. Dabei sind min-
destens 10 %, höchstens jedoch 30 % ander-
weitige Materialien zu verwenden (Fenster und 
andere Öffnungen werden dabei nicht einge-
rechnet). Ausnahmsweise ist Klinker bis zu 
80 % der Fläche an den Fassaden zulässig. 
 

2.2 Die Farbigkeit der Außenwandflächen muss da-
bei den folgenden Farbtönen nach NCS ent-
sprechen: 
 
1. NCS S 1000-N  
2. NCS S 2000-N 
3. NCS S 2010-G50Y 
4. NCS S 2050-Y60R 
5. NCS S 3010-Y30R 
6. NCS S 1510-Y50R 
7. NCS S 1015-Y20R 
8. NCS S 1005-G60Y 
9. NCS S 0804-B50G 
10. NCS S 2050-Y40R 
11. NCS S 1015-Y40R 
12. NCS S 4010-Y70R 
13. NCS S 2020-G80Y 
14. NCS S 2030- Y60R 
15. NCS S 4000-N 
16. NCS S 1510-G90Y 
 

3. Loggien und Balkone 
 

3.1 Die den öffentlichen Flächen zugewandten Frei-
sitze sind als Loggien auszubilden. In den von 
den öffentlichen Flächen abgewandten Berei-
chen sind auch Balkone zulässig. 

 
3.2 Loggien im Sinne dieser Festsetzungen sind 

Freisitze, die maximal 0,5 m über die äußere 
Begrenzungslinie der Fassaden hinausragen.  
 

3.3 Balkone im Sinne dieser Festsetzung sind Frei-
sitze, die über die äußere Begrenzungslinie der  

  Fassaden auskragen oder aus eigenständigen, 
den Fassaden vorgestellten Systemen beste-
hen. 

 
V Werbeanlagen 
 
1. In den Allgemeinen Wohngebieten sind Werbe-

anlagen nur wie folgt zulässig:  
• Werbeanlagen sind nur an der Stätte der 

Leistung zulässig.  
• Werbeanlagen sind nur an den Fassaden 

im Bereich der Erdgeschosszone zulässig. 
• Werbeanlagen dürfen eine Länge von 2/3 

der Fassade der zugehörigen Nutzungsein-
heit und eine Höhe von 0,6 m nicht über-
schreiten. 
 

2.  In den Gewerbegebieten sind Werbeanlagen 
nur wie folgt zulässig: 
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• Werbeanlagen sind nur innerhalb der über-

baubaren Grundstücksfläche zulässig. 
• Werbeanlagen, die an Gebäuden befestigt 

sind, dürfen die Oberkante des zugehörigen 
Gebäudes um bis zu 2,0 m überschreiten, je-
doch nur bis zu einer maximalen Höhe von 
12,0 m über dem Bezugspunkt gemäß 
A. III. 3. 

• Freistehende Werbeanlagen, wie z. B. Fah-
nenmasten und sonstige freistehende Werbe-
anlagen dürfen eine maximale Höhe von 8,0 
m über dem Bezugspunkt gemäß A. III. 3. 
nicht überschreiten. 

• Werbetürme sind unzulässig. 
• Je angefangene 500 m² Grundstücksfläche 

darf eine freistehende Werbeanlage errichtet 
werden, jedoch nur bis zu maximal fünf frei-
stehende Werbeanlagen je Grundstück.  

 
3.  In den Gewerbegebieten ist ausnahmsweise 

außerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen an Ein- und Ausfahrten von und zu öffent-
lichen Verkehrsflächen eine freistehende Wer-
beanlage je Grundstück zulässig, bei mehreren 
Betrieben auf einem Grundstück nur als Sam-
melanlage. Die Größe der Werbefläche darf 
maximal 4 m² betragen. 

 
4.  In den Allgemeinen Wohngebieten und den Ge-

werbegebieten sind insbesondere unzulässig: 
• Anlagen mit sich turnusmäßig verändernder 

Werbedarstellung, wie z. B. LED-Bildschirme, 
Rollbänder, Filmwände oder CityLightBoards, 

• blinkende Werbeanlagen, Wechsellicht, Lauf-
lichtbänder und Skybeamer, 

• akustische Werbeanlagen. 
 
VI Einfriedungen  
 
1. In den Allgemeinen Wohngebieten sind Einfrie-

dungen entlang von öffentlichen Flächen nur wie 
folgt zulässig: 
• als Hecke aus Laubgehölzen bis zu einer 

Höhe von maximal 0,8 m oder 
• als gemauerter Sockel mit einer Höhe von 

maximal 0,5 m.  
 
2. In den Gewerbegebieten sind Einfriedungen ent-

lang von öffentlichen Flächen nur wie folgt zuläs-
sig: 
• als Hecke aus Laubgehölzen oder 
• als Hecke aus Laubgehölzen in Verbindung 

mit einem Maschendraht- oder Stabgitterzaun 
mit einer maximalen Höhe von 1,6 m.  

 
3. Im Ausfahrtsbereich von Einstellplätzen darf die 

Einfriedung nicht höher als 0,8 m sein. 
 
VII Stellplätze, Fahrradabstellanlagen 
 
1. Stellplätze  

 
1.1. Je Wohneinheit ab 40 m² Wohnfläche gemäß 

Wohnflächenverordnung ist auf privatem Grund 
mindestens ein Stellplatz nachzuweisen. Aus-
nahmsweise kann ein geringerer Stellplatz-
schlüssel zugelassen werden, sofern für die An-
wohner über ein vertraglich vereinbartes und 
mit der Stadt abgestimmtes Mobilitätskonzept 
Stellplätze in ausreichender Anzahl nachgewie-

sen werden. Insgesamt darf ein Stellplatz-
schlüssel von 0,6 Stellplätzen je Wohneinheit 
im Geltungsbereich gemäß Mobilitätskonzept 
nicht unterschritten werden.  

 
1.2. Für Kleinwohnungen unter 40 m² Wohnfläche 

gemäß Wohnflächenverordnung und für Woh-
nungen, die mit Mitteln der sozialen Wohnraum-
förderung gefördert werden, müssen mindes-
tens 0,5 Einstellplätze je Wohnung hergestellt 
werden.  

 
1.3. Für Kleinwohnungen unter 40 m² Wohnfläche 

gemäß Wohnflächenverordnung, die an das 
Studentenwerk gebunden sind, gilt der Stell-
platzschlüssel von mindestens 0,33 Einstellplät-
zen je Wohnung, wenn mindestens 1,0 Fahr-
radeinstellplatz je Wohnung hergestellt wird. 
Ausnahmsweise kann dieser Stellplatzschlüssel 
auch bei einer Bindung an einen vergleichbaren 
Träger/Betreiber angesetzt werden.  

 
2. Fahrradabstellplätze 

 
2.1. Bei der Errichtung, Änderung und Nutzungsän-

derung von baulichen Anlagen, deren Nutzung 
einen Zu- und Abfahrtsverkehr mit Fahrrädern 
erwarten lässt, sind  
 
− für ständige Nutzer umschlossene, absperr-

bare Räume (Fahrradräume / -schuppen) 
zum wettergeschützten Einstellen der Fahr-
räder und 

− für Besucher frei zugängliche Fahrradab-
stellplätze in unmittelbarer Nähe des Ein-
gangsbereiches  
 

in ausreichender Größe sowie in geeigneter Be-
schaffenheit herzustellen und bereitzuhalten.  
 

2.2. Jeder Fahrradabstellplatz muss von der öffentli-
chen Verkehrsfläche aus ebenerdig, über geeig-
nete Aufzüge, über Rampen oder Außentreppen 
mit Rampen leicht und verkehrssicher erreichbar 
sowie gut zugänglich sein.  
 

Im Freien sind Systeme zu verwenden an die 
der Rahmen angeschlossen werden kann. 
 

2.3. Die Anzahl der notwendigen Fahrradabstell-
plätze (Abstellplatzbedarf) bemisst sich an fol-
genden Richtwerten: 

 
− für Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- und 

Praxisräumen mind. ein Fahrradstellplatz je 
60 m² Nutzfläche 

− für Tageseinrichtungen für Kinder und dergl. 
(z. B. Kita) ein Fahrradstellplatz je 3 Kinder 

− für sonstige gewerbliche Anlagen und Be-
triebe ein Fahrradstellplatz je 5 Beschäftigte 
min. jedoch 2 

− für Wohnungen unter 40 m² Wohnfläche 1,0 
Fahrradstellplatz in Fahrradräumen / -
schuppen 

− für Wohnungen 40 –80 m² Wohnfläche 2,5 
Fahrradstellplätze in Fahrradräumen / -
schuppen 

− für Wohnungen > 80 m² Wohnfläche 4,0 
Fahrradstellplätze in Fahrradräumen / -
schuppen 
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− Zusätzlich sind für Wohngebäude Fahr-

radabstellanlagen für Besucher in einer An-
zahl von mind. 10% der in Fahrradräumen / 
-schuppen als notwendig ermittelten Anzahl 
eingangsnah auf dem Freigelände herzu-
stellen. 

 
Für Bauvorhaben, die in der Liste nicht ver-
zeichnet sind, ist die Anzahl sinngemäß zu er-
mitteln.  
 
Jeder 10. Abstellplatz für Fahrräder muss durch 
eine zusätzliche Fläche von mindestens 1,5 m² 
zum Abstellen von Lasten- oder Kinderan- 
hängern bzw. Lastenfahrrädern geeignet sein. 

 
Die Anzahl der erforderlichen Fahrradabstell-
plätze ist zu erhöhen bzw. zu mindern, wenn 
nach der besonderen Situation des Einzelfalles 
das Ergebnis im Missverhältnis zum Bedarf 
steht. 

 
3. Regenentwässerung 
 

Das auf den Grundstücken anfallende Nieder-
schlagswasser ist auf dem jeweiligen Grund-
stück zu versickern, zu verregnen oder zu ver-
rieseln.  

 
4. Beleuchtung 
 

Für die Straßenräume des Plangebietes, die 
Außenflächen der Gebäude, die Außenanlagen 
in den Baufeldern und die Grünfläche ist zum 
Schutz der Tierwelt bei einer Beleuchtung eine 
Lichttemperatur von max. 2.700 Kelvin zu ver-
wenden. 

 
VIII Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig gemäß § 80 Abs. 3 NBauO handelt, 
wer eine Baumaßnahme durchführt oder durchführen 
lässt, die der örtlichen Bauvorschrift widerspricht. 
 
 
C Hinweise 
 
1. Wasserschutzzone 

 
Das Plangebiet liegt vollständig in der Schutz-
zone III a des Wasserwerkes „Bienroder Weg“ 
der Braunschweiger Versorgungs-AG. Die Best-
immungen der „Verordnung über die Festset-
zungen eines Wasserschutzgebietes für das 
Wasserwerk des Bienroder Weges der Braun-
schweiger Versorgungs-AG vom 12. Oktober 
1978“ sind zu beachten. 
 
Die Errichtung und der Betrieb von erdgekop-
pelten Wärmepumpenanlagen innerhalb des 
Geltungsbereiches A erfordert die Erlaubnis der 
Unteren Wasserbehörde. In der Zone III a dür-
fen für Erdwärmesonden und -kollektoren aus-
schließlich Wärmeträgermedien verwendet wer-
den, die nicht in eine Wassergefährdungsklasse 
gemäß § 3 AwSV eingestuft sind.  

 
2. Versickerung 

 
Aufgrund der Lage des Plangebietes innerhalb 
der Wasserschutzzone III a sollten die anthro-
pogenen Auffüllungen im Bereich der geplanten 

Versickerungsanlagen vollständig ausgetauscht 
werden. Alternativ sind hier Nachweise zu füh-
ren, dass eine Auswaschung von Schadstoffen 
in das Grundwasser ausgeschlossen ist.  
 
Gemäß § 86 Abs. 1 NWG ist eine wasserrecht-
liche Erlaubnis für das Einleiten von Nieder-
schlagswasser in das Grundwasser nicht erfor-
derlich, wenn das Niederschlagswasser auf 
Dach-, Hof- oder Wegeflächen von Wohngrund-
stücken anfällt und auf dem Grundstück versi-
ckert, verregnet oder verrieselt werden soll; für 
die Einleitung des auf Hofflächen anfallenden 
Niederschlagswassers gilt dies jedoch nur, so-
weit die Versickerung, Verregnung oder Verrie-
selung über die belebte Bodenzone erfolgt. Für 
gewerblich genutzte Grundstücke ist eine was-
serrechtliche Erlaubnis für die Versickerung er-
forderlich. Ist die Versickerung des Nieder-
schlagswassers auf dem eigenen Grundstück 
geplant, erfolgt die Bearbeitung nach Satzungs-
recht und Wasserrecht durch die SE|BS. Bei 
der Entwässerung von Straßen, bei denen die 
Entwässerungseinrichtung einzig der Straßen-
entwässerung dient, liegt die Zuständigkeit bei 
der Unteren Wasserbehörde. 
 
Gemäß § 4 lfd. Nr. 22 WSG-VO ist die Versi-
ckerung des von Straßen oder Verkehrsflächen 
abfließenden Niederschlagswassers in der 
Zone III a verboten. Von den Verboten kann die 
Untere Wasserbehörde auf Antrag eine Aus-
nahme erteilen (§ 5 WSG-VO), wenn die Be-
lange des Trinkwasserschutzes dadurch nicht 
beeinträchtigt werden. 
Die Schadlosigkeit der Versickerung ist derzeit 
mit dem Bewertungsverfahren nach Merkblatt 
DWA-M 153 nachzuweisen. Versickerungsanla-
gen sind derzeit gemäß Arbeitsblatt DWA-A 
138 zu dimensionieren. 
 
Durch Nutzung (z. B. Toilettenspülung, Bewäs-
serung) bzw. Drosselung (z. B. Retentionsgrün-
dächer) kann die einer Versickerungsanlage 
zufließende Wassermenge reduziert werden.  

 
3. Maßnahmen zum Schutz vor Schäden durch 

Starkregen  
 
Tiefgaragen und Kellerzugänge sind so zu pla-
nen, dass sie auch bei einem extremen Starkre-
gen (Starkregenindex 10) nicht geflutet werden. 
Hierzu sind entsprechende Überhöhungen der 
Zufahrten/Zugänge oder geeignete technische 
Schutzeinrichtungen vorzusehen. 

 
4. Kampfmittel 

 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist 
mit Kampfmitteln aus dem 2. Weltkrieg zu rech-
nen. Eine Gefahrenerkundung auf Kampfmittel 
ist aus Sicherheitsgründen vor dem Beginn von 
Baumaßnahmen durchzuführen. Werden Erdar-
beiten auf Flächen durchgeführt, bei denen der 
Kampfmittelverdacht vor dem Baubeginn auf-
grund der Bodenbeschaffenheit nicht geklärt 
werden kann, sind diese baubegleitend durch 
eine Kampfmittelerkundungsfirma zu überwa-
chen (Bauaushubüberwachung). Anschließend 
ist in Höhe der Baugrubensohle eine Sohlen-
sondierung auf Kampfmittel auszuführen. 
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5. Schall 
 
5.1 Vorbelastung 

Das Plangebiet ist im östlichen und südlichen 
Bereich durch den Straßen- und Schienenver-
kehr lärmvorbelastet.  

 
5.2 Nachweis im Einzelfall: 

 
Allgemein 
Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren 
sind auf die konkreten Baumaßnahmen bezo-
gene schalltechnische Berechnungen vorzule-
gen.  
 
Straßenverkehrslärm 
Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung 
der Orientierungswerte in Bezug auf den Stra-
ßenverkehrslärm ist gemäß § 3 der 16. Bun-
des-Immissionsschutzverordnung (16. BIm-
SchV, 2014) „Berechnung des Beurteilungs-
pegels für Straßen“ auf Grundlage der schall-
technischen Rechenvorschrift RLS-19 „Richtli-
nie für den Lärmschutz an Straßen“ (2014) 
unter Berücksichtigung der vorgenommenen 
Lärmminderungsmaßnahmen vorzunehmen 
§ 3a der 16. BImSchV „Festlegung der Stra-
ßendeckschichtkorrektur“ ist zu beachten.. 

 
Schienenverkehrslärm 
Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung 
der Orientierungswerte bzgl. des Schienen-
verkehrslärms ist gemäß § 4 der 16. Bundes-
Immissionsschutzverordnung (16. BImSchV, 
2014) „Berechnung des Beurteilungspegels 
für Schienenwege“ nach Anlage 2 der 
16. BImSchV, entsprechend auf Grundlage 
der schalltechnischen Rechenvorschrift 
Schall 03 (2014) unter Berücksichtigung der 
vorgenommenen Lärmminderungsmaßnah-
men vorzunehmen. § 5 der 16. BImSchV 
„Festlegung akustischer Kennwerte für abwei-
chende Bahntechnik und schalltechnische In-
novation“ ist zu beachten. 

 
Anlagen-/Gewerbelärmlärm 
Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung 
der Orientierungs-/ Immissionsrichtwerte in 
Bezug auf den Gewerbelärm (Anlagenlärm) ist 
auf Grundlage der TA Lärm „Technische An-
leitung zum Schutz gegen Lärm“ (2017) unter 
Berücksichtigung der vorgenommenen Lärm-
minderungsmaßnahmen vorzunehmen.  
 
Schallausbreitungsberechnungen sind entspre-
chend nach der DIN ISO 9613-2 (1999) für eine 
Mittenfrequenz von f = 500 Hz, Bodenfaktor 
G = 0,5 und für die meteorologische Korrektur 
Cmet mit C0 = 0 dB bei Mitwindwetterlage unter 
Anwendung des allgemeinen Verfahrens ge-
mäß Nr. 7.3.1 für die jeweilige Immissionshöhe 
anzufertigen.  

 
5.3 Informationen zu passiven Schallschutzmaß-

nahmen 
 
Zur Umsetzung der textlichen Festsetzungen 
A. VII „Festsetzungen zum Schutz gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes“ sind u. a. 
folgende Grundlagen maßgeblich: 
 

• DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“, 
Herausgeber Deutsches Institut für Nor-
mung, Beuth-Verlag, Berlin, 2023 

• DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Her-
ausgeber Deutsches Institut für Normung, 
Beuth-Verlag, Berlin, 2018. 

• DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei 
der Ausbreitungsrechnung im Freien - 
Teil 2“, Beuth-Verlag, Berlin, 1999 

• 16. Bundes-Immissionsschutzverordnung 
(16. BImSchV), 2020 (BGBl. I S. 2334). 

• „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“, 
(RLS 19), Bundesminister für Verkehr, Aus-
gabe 2019 (VkBl. 2019, Heft 20 lfd. Nr. 139, 
S. 698). 

• „Berechnung des Beurteilungspegels von 
Schienenwegen“ (Schall 03), 2014 (BGBl. I 
S. 2271-2313). 

 
Diese Unterlagen können in der „Beratungs-
stelle Planen - Bauen - Umwelt“ der Stadt 
Braunschweig eingesehen werden. 

 
6. Qualifizierter Freiflächenplan 
 

Mit den Bauantragsunterlagen ist ein qualifizier-
ter Freiflächenplan einzureichen, der Teil der 
Baugenehmigung wird.  

 
7. Ausschluss von Schottergärten 
 

Die Anlage geschotterter Gartenflächen und 
von Kunstrasenflächen ist grundsätzlich nicht 
zulässig. 
 
Die nicht überbauten Flächen der Baugrundstü-
cke müssen nach § 9 Abs. 2 NBauO Grünflä-
chen sein, soweit sie nicht für eine andere zu-
lässige Nutzung erforderlich sind. 

 
8. Gehölzpflanzungen 
 

Für die auf öffentlichen Grünflächen und den 
Maßnahmenflächen genannten Gehölzpflan-
zungen sind Gehölze nachweislich aus autoch-
thonen Erntebeständen mit dem Herkunftsge-
biet 1 (entsprechend dem Leitfaden des BMU 
2012) zu verwenden. 

 
9. Bahnanlagen  
 

Entlang der südöstlich angrenzenden Bahnstre-
cke dürfen keine Lichter installiert werden, die 
mit Signalen des Eisenbahnverkehrs verwech-
selt werden könnten. 
 

 
C Kennzeichnung 

 
1.  Altlastenverdachtsflächen/ -untersuchungen  

 
Im Geltungsbereich A liegen verschiedene Bo-
denverunreinigungen vor. Die Untergrundunter-
suchungen wurden nur orientierend durchge-
führt, d. h. es kann nicht gänzlich ausgeschlos-
sen werden, dass noch weitere höher belastete 
lokal begrenzte Verunreinigungen vorliegen. 
Entsprechend ist Bodenaushub im gesamten 
Plangebiet gemäß den abfallrechtlichen Vorga-
ben zu behandeln. Eine ggf. erforderliche fach-
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gerechte Entsorgung von besonders überwa-
chungsbedürftigem Abfall muss nachgewiesen 
werden. 
 

2.  Altlast  
 
Auf dem Grundstück Gotenweg 1 – 3 ist im Be-
reich der alten Drehscheibe eine weitere Belas-
tung des Bodens mit Schadstoffen (PAK, 
Schwermetalle) vorhanden. 
Darüber hinaus liegen im östlichen Teil des 
früheren Gartenvereinsgeländes Auffüllungen 
mit Fremdeinlagerungen vor, die z. T. erheblich 
mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasser-
stoffen (PAK) belastet sind. Das Gelände wurde 
offensichtlich um ca. 1 m aufgeschüttet. 
 
Bei Erdarbeiten ist davon auszugehen, dass im 
Plangebiet örtlich Auffüllungen anfallen, die nur 
eingeschränkt verwertbar sind oder fachgerecht 
beseitigt werden müssen. 
 

3.  Erdfallgefährdungsbereich  
 
Der östliche Teilbereich des Bebauungsplange-
bietes ist der Erdfallkategorie 3 zugeordnet. Für 
geplante Gebäude sind in diesem Teilbereich 
bezüglich der Erdfallgefährdung konstruktive Si-
cherungsmaßnahmen vorzusehen. 
Ein Informationsblatt über statisch-konstruktive 
Anforderungen für Wohngebäude 
in erdfallgefährdeten Gebieten wird vom Lan-
desamt für Bergbau, Energie und Geologie 
(LBEG), Hannover, im Internet bereitgestellt. 
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